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Individueller Übergangsplan zur beruflichen Eingliederung 

Dieses Dokument ist obligatorisch für Schülerinnen und Schüler, die in der Regelschule mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen (VM) oder in einer Sonderschule beschult werden. Es kann ebenfalls für Schülerinnen und Schüler verwendet werden, die lediglich niederschwellige, andere oder keine Unterstützungsmassnahmen erhalten, sofern das Netzwerk beabsichtigt, eine Anmeldung bei der IV für berufliche Massnahmen vorzunehmen.

Allgemeine Angaben
	[bookmark: Texte1][bookmark: Texte2]Name, Vorname der Schülerin/des Schülers:        Geburtsdatum:      
Aktuelle Unterstützungsmassnahm: Auswählen	
[bookmark: Texte3]Schule:       
Name, Vorname der Klassenlehrperson oder der Heilpädagogin/des Heilpädagogen:      



Schritte IV-Prozess
	9H
	Die Eltern wurden über den individuellen Übergangsplan zur beruflichen Eingliederung sowie über die Möglichkeit informiert, ihre Tochter bzw. ihren Sohn bei der IV anzumelden, um den Berufsberatungsprozess zu eröffnen und Unterstützung für die erstmalige berufliche Ausbildung (Lehre) nach der obligatorischen Schulzeit zu erhalten
	Datum      

	10H
	Die Eltern lehnen eine Anmeldung bei der IV ab.

	Datum      

	
	Die Eltern stimmen einer Anmeldung bei der IV zu. 
Die Eltern:
· Füllen das Anmeldeformular (001.003 Anmeldung für Minderjährige): AHV-IV aus.
· Informieren die Schule darüber, dass die Anmeldung bei der IV erfolgt ist.
	

Datum      

Datum      

	10H - 11H 
	Die Lehrperson oder die Heilpädagogin/der Heilpädagoge übermittelt den individuellen Übergangsplan zur beruflichen Eingliederung zusammen mit den erforderlichen Unterlagen über folgenden Link: Kontaktformular
	Datum      



Berufswahl und Schnuppern
Bereits durchgeführte Schritte (Mehrfachauswahl möglich):

☐Unterricht berufliche Orientierung besucht
☐Berufsberatung in Anspruch genommen
☐Bewerbungsdossier erstellt
☐Berufswahlprofil vorhanden/gewünschte Berufsrichtung:      
☐Sonstiges:      
Schnupperübersicht
Bitte ergänzen und Rückmeldungen bzw. Schnupperberichte der Betriebe (falls vorhanden) als Beilage beifügen.
	Betrieb/Ort
	Beruf
	Datum
	Eignung (ja/teilweise/nein)
	Bemerkungen

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     



Ressourcen und Unterstützungsbedarf 
Bitte ankreuzen. Bei Bedarf können Bemerkungen hinzugefügt werden.
	Praktische Fertigkeiten (Umgang mit Werkzeug, Maschinen, Materialien, Ausdauer, Feinmotorik)
	☐ keine Unterstützung nötig 
☐ geringe Unterstützung nötig 
☐ erhebliche Unterstützung nötig 
☐ nicht vorhanden/nicht möglich

	Selbstständigkeit (Eigeninitiative, Organisation, Verantwortung übernehmen)
	☐ keine Unterstützung nötig 
☐ geringe Unterstützung nötig 
☐ erhebliche Unterstützung nötig 
☐ nicht vorhanden/nicht möglich

	Sozialverhalten (Zusammenarbeit, Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Hilfsbereitschaft)
	☐ keine Unterstützung nötig 
☐ geringe Unterstützung nötig 
☐ erhebliche Unterstützung nötig 
☐ nicht vorhanden/nicht möglich

	Arbeitsverhalten (Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Ausdauer, Pünktlichkeit)
	☐ keine Unterstützung nötig 
☐ geringe Unterstützung nötig 
☐ erhebliche Unterstützung nötig 
☐ nicht vorhanden/nicht möglich

	[bookmark: Texte5]Bemerkungen:      




Einschätzung berufliche Ausbildung
Bitte die zutreffende Option ankreuzen. Diese Einschätzung dient als Empfehlung für die weitere Planung.
☐ Einstieg in EFZ-Ausbildung möglich
☐ Einstieg in EBA-Ausbildung möglich
☐ Einstieg in Praktische Ausbildung PrA nach INSOS möglich
☐ Ausbildung nur im geschützten Rahmen möglich
☐ Brückenangebot notwendig:      
☐ 12. Schuljahr in einer Regel- oder Sonderschule nötig
☐ Andere Anschlusslösungen:      








Checkliste einzureichende Dokumente
Die aufgelisteten Dokumente sind dem individuellen Übergangsplan zur beruflichen Eingliederung beizulegen und über den folgenden Link einzureichen: Kontaktformular 

☐ Protokolle der SSG/Netzgespräche 9H-11H 
☐ Zeugnisse (inklusive Lernberichten 9H-11H bei Schülerinnen und Schüler mit VM)
☐ Förderpläne 9H bis 11H 
☐ Schnupperberichte
☐ Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 

Einwilligung zur Weitergabe von Informationen
Mit ihrer Unterschrift genehmigen die gesetzlichen Vertreter den Übergangsplan zur beruflichen Eingliederung der Schülerin oder des Schülers.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass alle im Rahmen des Übergangsprozesses involvierten Fachpersonen – insbesondere Lehrpersonen, medizinisches Fachpersonal sowie Ärztinnen und Ärzte, Fachpersonen aus den Bereichen Psychologie, Logopädie, Psychomotorik und Sonderpädagogik – alle für die berufliche Eingliederung relevanten Informationen an die im Übergangsprozess beteiligten Stellen (z. B. IV, Schule, Heilpädagogin/Heilpädagoge) weitergeben dürfen. Ausbildungsinstitutionen, die nicht dem Zuständigkeitsbereich der Schule oder des SoA unterstehen, holen bei Bedarf eine eigene Einwilligung ein. Zudem ermächtigen sie die Invalidenversicherung (IV), die Schule bzw. die zuständigen Fachpersonen, alle für die Koordination und Umsetzung der beruflichen Massnahmen relevanten Entscheide und Informationen gegenseitig mitzuteilen.
Sofern die elterliche Sorge gemeinsam ausgeübt wird, die Eltern jedoch nicht im selben Haushalt leben, ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Falls eine gesetzliche Vertreterin/ein gesetzlicher Vertreter (z.B. Vormund) eingesetzt ist, genügt dessen Unterschrift.

[bookmark: Texte6]Ort, Datum:      __________________________
Unterschrift(en) der gesetzlichen Vertreter:

______________________________		______________________________
        
Rechtliche Grundlagen
Gesetz über die Sonderpädagogik (SPG), Art.34
[bookmark: t-0--t-3--a-34--p-1]Obligatorische Schulzeit – Individueller Übergangsplan
1 Für alle Schülerinnen und Schüler, die verstärkte sonderpädagogische Massnahmen (VM) erhalten, erarbeiten die beteiligten Fachpersonen zwei Jahre vor Ende der obligatorischen Schulzeit einen individuellen Übergangsplan.

Individueller Übergangsplan (SPR), Art.12 Abs.1 und 2
1 Mit dem Erstellen eines individuellen Übergangsplans soll mit einem genauen Protokoll sichergestellt werden, dass im Hinblick auf den Eintritt der Schülerin oder des Schülers in den offenen oder geschützten Arbeitsmarkt oder die nachfolgende Bildungsstufe auf ihre oder seine Bedürfnisse eingegangen wird und entsprechende Massnahmen ergriffen werden.
[bookmark: t-0--t-1--t-1‐2--t-1‐2‐3--t-1‐2‐3‐1--a-1]2 Die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge ist für das Erstellen und die Begleitung dieses Übergangsplans verantwortlich.
—
[bookmark: _Hlk95133576]Direction de la formation et des affaires culturelles DFAC 	S-208-DE
Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten BKAD	Version 2026
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